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A. Einleitung und Gang der Untersuchung

Die Beendigungsgründe von Arbeitsverhältnissen lassen sich grundlegend 
dreifach unterteilen: So können Arbeitsverhältnisse zunächst aus tatsächli-
chen Gründen, wie dem Tod des Arbeitnehmers, enden.1 Im Regelfall werden 
Arbeitsverhältnisse allerdings weitgehend durch Kündigung beendet, wobei 
sich bereits aus der hohen Regelungsdichte – hinzuweisen ist allein auf die 
Normen zum formalen, materiellen sowie besonderen Kündigungsschutz  – 
die große Bedeutung der Kündigung für die Praxis ablesen lässt.2 Vergleicht 
man dazu die wenigen gesetzlichen Regelungen zum Aufhebungsvertrag, 
mag sich der Eindruck aufdrängen, dass dieser, als Teil der dritten Kategorie 
der Beendigungsgründe, eine zu vernachlässigende Rolle einnimmt  – allein 
dem ist nicht so.3 Auf der Grundlage empirischer Untersuchungen konnte 
ermittelt werden, dass konjunkturabhängig jährlich zwischen 350.000 und 
450.000 Aufhebungsverträge geschlossen werden.4 Dabei kommt dem Auf-
hebungsvertrag vor allem in den Bereichen eine gewichtige Rolle zu, in de-
nen das Arbeitsverhältnis nur eingeschränkt einseitig beendet werden kann 
oder eine Kündigung das Arbeitsverhältnis erst in einem zu großen zeitlichen 
Abstand beenden würde. So endet beispielsweise ein befristetes Arbeitsver-
hältnis erst mit Ablauf der vereinbarten Zeit oder mit Erreichen des Zwecks, 
für den es eingegangen wurde, § 15 Abs. 1, 2 TzBfG. Soll das befristete Ar-
beitsverhältnis hingegen vor diesem Zeitpunkten beendet werden, bedarf es 
eines Aufhebungsvertrags, soweit die Möglichkeit einer ordentlichen Kündi-
gung nicht einzelvertraglich oder tarifvertraglich vereinbart ist, § 15 Abs. 3 
TzBfG.5 Ähnliches gilt nach § 21 Abs. 1 S. 1 BBiG für Berufsausbildungs-
verhältnisse, die erst mit Ablauf der Ausbildungszeit enden und nach Ablauf 

1  BAG v. 20.09.2011  − 9 AZR 416 / 10, NJW 2012, 634; MüKoBGB / Leipold, 
§ 1922 Rn. 29; MüKoBGB / Müller-Glöge, § 613 Rn. 2, 10; ErfK / ders., § 620 Rn. 35; 
Hromadka / Maschmann, Arbeitsrecht I, § 6 Rn. 2; zu den Ausnahmen LAG Sachsen-
Anhalt v. 08.03.2000 – 6 Sa 921 / 99, DB 2001, 931.

2  Zum Ganzen ausführlich Lingemann, Kündigungsschutz; Stahlhacke / Preis / Vos-
sen, Kündigung und Kündigungsschutz im Arbeitsverhältnis.

3  Dazu auch Müller, Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge, S. 31 f.
4  Bielenski / Hartmann / Pfarr / Seifert, AuR 2003, 81 (82, 85); siehe auch Ernst, 

Aufhebungsverträge zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen, S. 6; mit weiterführen-
den Zahlen Müller, Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge, S. 31 Fn. 30.

5  Vgl. auch Ernst, Aufhebungsverträge zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen, 
S. 8 f.; weiterführend Dörner, Der befristete Arbeitsvertrag, Rn. 723 ff.
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der Probezeit vom Ausbildenden nur außerordentlich gekündigt werden 
können, § 22 Abs. 2 BBiG.6 Nicht zu vernachlässigen ist zudem die Rele-
vanz des Aufhebungsvertrags in Form eines Prozessvergleichs, welcher be-
reits in der Güteverhandlung vielfach zu einer Beendigung des Kündigungs-
schutzverfahrens führt.7

Da sich mittlerweile zahlreiche allgemeine und übergreifende Schriften 
zum Aufhebungsvertrag finden,8 wird durch die vorliegende Arbeit nicht der 
Versuch unternommen, etwa die Anfechtbarkeit von Aufhebungsverträgen 
weiter auszuleuchten9 oder den Aufhebungsvertrag im Lichte des kollektiven 
Arbeitsrechts näher zu betrachten.10 Das Folgende beschäftigt sich vielmehr 
mit der weitgehend unberücksichtigten Beseitigung des Aufhebungsvertrags. 
So wird im Genauen der Frage nachgegangen, wie sich die Lösung von ei-
nem Aufhebungsvertrag, etwa im Wege der Rückabwicklung nach § 346 
BGB oder des Schadensersatzes nach § 249 BGB, dogmatisch vollzieht.

Gleich ob im Wege des Rücktritts, Schadensersatzes oder Widerrufs sind 
dazu grundlegend zwei Ansätze denkbar: So könnte die Wirkung des Aufhe-
bungsvertrag einerseits durch den erneuten Abschluss eines Arbeitsvertrags 
zu alten Konditionen beseitigt werden, sodass das aufgehobene Arbeitsver-
hältnis auf schuldrechtlich-verpflichtender Ebene wiederhergestellt würde.11 
Andererseits ist  – nach dem Vorbild der Beseitigung eines Erbverzichts  – 
denkbar, den Aufhebungsvertrag selbst mit dem Ziel aufzuheben, durch seine 
Beseitigung das alte Arbeitsverhältnis unmittelbar wieder entstehen zu las-
sen.12

6  Vgl. wiederum Ernst, Aufhebungsverträge zur Beendigung von Arbeitsverhält-
nissen, S. 7 f.; weiterführend APS-Biebl, § 22 BBiG Rn. 13 ff.

7  Bauer / Krieger / Arnold, Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge, Rn. A 136 ff.; 
siehe auch Müller, Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge, S. 31 f.

8  Siehe etwa Bauer / Krieger / Arnold, Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge; Bur-
kard, Der arbeitsrechtliche Aufhebungsvertrag und der arbeitsrechtliche Abwick-
lungsvertrag im Vergleich; Burkardt, Der arbeitsrechtliche Aufhebungsvertrag – Ein-
vernehmliche Beendigung von Arbeitsverhältnissen unter Berücksichtigung der 
Rechtslage nach der Schuldrechtsreform; Ernst, Aufhebungsverträge zur Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen; Franz, Der Abschluss eines Aufhebungsvertrags; Müller, 
Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge.

9  Dazu etwa Ernst, Aufhebungsverträge zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen, 
S. 196 ff.

10  Dazu u. a. Müller, Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge, S. 187 ff.
11  Vgl. LAG Düsseldorf v. 19.03.2010  – 9 Sa 1138 / 09, ZIP 2010, 1099; ArbG 

Siegburg v. 09.02.2010 – 5 Ca 2017 / 09, NZA-RR 2010, 345 (346 f.); Besgen / Velten, 
NZA-RR 2010, 561 (563).

12  Schaub / Linck, ArbR-Hdb, § 122 Rn. 38; vgl. auch ArbG Siegburg v. 
09.02.2010  – 5 Ca 2017 / 09, NZA-RR 2010, 345 (346); Besgen / Velten, NZA-RR 
2010, 561 (563).
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Um das Ob und Wie der zwei Ansätze beurteilen zu können, ist zuvor 
notwendig, den Aufhebungsvertrag als Gegenstand der Rückabwicklung zu 
beleuchten. Daher gilt es zunächst zu analysieren, ob sich für „den Aufhe-
bungsvertrag“ überhaupt eine einheitliche dogmatische Struktur beschreiben 
lässt oder ob Aufhebungsverträge nicht vielmehr in verschiedenen dogmati-
schen Formen geschlossen werden (können). Um dieser Frage nachzugehen, 
wird zunächst der Inhalt eines Aufhebungsvertrags untersucht, welcher un-
mittelbar zur Beseitigung des Arbeitsvertrags führt. Ausgehend davon wird 
die Frage zu beantworten sein, ob der Teil des Aufhebungsvertrags, welcher 
den Arbeitsvertrag aufhebt, als kausales Rechtsgeschäft besteht oder zwin-
gend einer schuldrechtlichen Verpflichtungsabrede bedarf. Würde die Aufhe-
bung des Arbeitsvertrags etwa ausschließlich über ein kausales Verfügungs-
geschäft erfolgen, fehlte schließlich bereits das für § 346 BGB oder §§ 280, 
249 BGB notwendige Schuldverhältnis  – weiterführende Untersuchungen 
zum Rücktritt oder Schadensersatz würden sich folglich erübrigen.

Die Ergebnisse der Systematisierung von Aufhebungsverträgen bilden so-
mit insbesondere die Grundlage für die darauffolgende Untersuchung, bei 
welcher zunächst der Frage nachgegangen wird, ob und gegebenenfalls wie 
die genannten Rückabwicklungswege dogmatisch umzusetzen sind. So wird 
einerseits die Frage geklärt, ob die Rechtsordnung überhaupt ein Rechtsge-
schäft kennt, mit welchem Aufhebungsverträge (rückwirkend) aufgehoben 
werden können. Andererseits ist zu analysieren, was bei der Neubegründung 
des alten Arbeitsverhältnisses, bei der sich die Parteien auf schuldrechtlich-
verpflichtender Ebene so stellen wie sie stünden, wenn das Arbeitsverhältnis 
nie geendet hätte, zu beachten ist.

Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse wird sodann die Beseitigung des 
Aufhebungsvertrags durch den Rücktritt beleuchtet. Dabei stellt sich zunächst 
die Frage, welche gesetzlichen Rücktrittsrechte in Betracht kommen und 
welche Rolle die vertraglichen Rücktrittsrechte einnehmen (sollten). Darauf 
aufbauend ist zu klären, wie sich die eigentliche Rückabwicklung von Auf-
hebungsverträgen nach § 346 BGB vollzieht: Führt also die bloße Erklärung 
des Rücktritts bereits zum Wiederaufleben des Arbeitsverhältnisses?13 Bedarf 
es nach § 346 Abs. 1 BGB einer vertraglichen Umsetzung des Rücktritts im 
Wege der zuvor untersuchten Ansätze14 oder führt der Rücktritt lediglich zu 

13  Bauer, NZA 2002, 169 (171); Bauer / Krieger / Arnold, Arbeitsrechtliche Aufhe-
bungsverträge, Rn. A 187; Moll / Bengelsdorf, MAH Arbeitsrecht, § 49 Rn. 395; ders., 
Aufhebungsvertrag und Abfindungsvereinbarung, S. 29; Burkard, Der Aufhebungs- 
und Abwicklungsvertrag, S. 49; Reinfelder, NZA 2013, 62 (66); Schulze, dbr 2009, 14 
(15); KR-Spilger, Aufhebungsvertrag Rn. 29.

14  Für die schuldrechtliche Neubegründung Besgen / Velten, NZA-RR 2010, 561 
(563); für eine Aufhebung des Aufhebungsvertrags Schaub / Linck, ArbR-Hdb, § 122 
Rn. 38.


